
Eckwerte zur 
Anhörung über die Verordnung der berufliche Grundbildung für 
Printmedienpraktikerin EBA / Printmedienpraktiker EBA und Bildungsplan  
Frist: 09.02.2024 
Berufsnummer: 
35319 

Geschützter Titel: 
Printmedienpraktikerin EBA / Printmedienpraktiker EBA 

Fachrichtungsnummer: 
- 

 
- 

Schwerpunkt: a. Print; 
b. Weiterverarbeiten und Packmittelproduktion; 
c. Werbetechnik 

Berufsfeld: 
☐ Ja 
☒ Nein 

Wenn ja, welche bisherigen Berufe wurden zusammengefasst? 
- 

Lehrdauer: Neu: 
☒ 2 Jahre 
☐ 3 Jahre 
☐ 4 Jahre 

Bisher: 
☒ 2 Jahre 
☐ 3 Jahre 
☐ 4 Jahre 

Aufzuhebende/r Beruf/e: Berufsnummer: 
35316 

Beruf: 
Printmedienpraktikerin EBA / 
Printmedienpraktiker EBA 

Statistik Lehrverhältnisse: Jahr: 
2022 

Gesamtbestand: 
63 

 
Berufsbild 
Printmedienpraktikerinnen und Printmedienpraktiker mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) 
beherrschen namentlich die folgenden Tätigkeiten und zeichnen sich durch folgende Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Haltungen aus: 
a.  Sie arbeiten in den Printbereichen Bogen-, Rollen-, Digital- und Siebdruck, in der 
 Druckweiterverarbeitung und Packmittelproduktion oder in der Werbe-technik.  
b.  Sie bedrucken verschiedene Materialien, führen Weiterverarbeitungsaufträge aus, 
 produzieren Packmittel und Packungen oder stellen werbetechnische Pro-dukte her.  
c.  Sie sind auf bestimmte Produktionsverfahren spezialisiert und werden entlang der gesamten 
 Produktionskette eingesetzt.  
d.  Sie sind verantwortlich für spezifische Vor- und Nachbereitungsarbeiten, La-gerung und 
 Transport der Materialien und Produkte.  
e.  Sie übernehmen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten der betrieblichen Infrastruktur. 
EBA:  ☐ Ja / ☐ Nein Wenn nein: ☐ wurde abgeklärt / ☐ kein Bedarf / ☐ später 
Bemerkungen: - 

 
Trägerschaft/en 
• Paritätische Berufsbildungsstelle für visuelle Kommunikation PBS 
• Verband Werbetechnik und Print VWP 

 
Bildung in beruflicher Praxis 
Im Durchschnitt über die ganze Dauer der beruflichen 
Grundbildung: 

4 Tage pro Woche 



 
Schulische Bildung 
Lektionenzahlen: Neu: Bisher: 
Berufskenntnisse: 
ABU: 
Sport: 
Total: 

400   
240 
80 
720 

400 
240 
80 
720 

Regelmodell: ☒ ☒ 
Degressives Modell: ☐ ☐ 
Progressives Modell: ☐ ☐ 
Blockunterricht: ☐ ☐ 
IFK: ☐ ☐ 
Bemerkungen: - 

 
Überbetriebliche Kurse 
Anzahl Tage: Neu: 4 Bisher: 3 bis 5 
Bemerkungen: - 

 
Qualifikationsverfahren 
Qualifikationsbereiche: Neu: Bisher: 
Teilprüfung: ☐ Ja / ☒ Nein ☐ Ja / ☒ Nein 
Praktische Arbeit: 6-8 Stunden 

☒ IPA / ☐ VPA 
6-8 Stunden 
☒ IPA / ☐ VPA 

Berufskenntnisse: 2 Stunden 
☐ mündl. / ☒ schriftl. 

2 Stunden 
☒ mündl. / ☒ schriftl. 

Bemerkungen: - 
 
Erfahrungsnote 
 Neu: Bisher: 
Berufliche Praxis: ☐ ☐ 
Berufskenntnisse: ☒ ☒ 
Ueberbetriebliche Kurse: ☐ ☐ 
Bemerkungen: - 

 
Sonstige Bemerkungen 
- 

 
Kontaktperson SBFI 
Sabine Tuschling, Tel. 058  462 09 53, E-Mail: sabine.tuschling@sbfi.admin.ch 

 
 


